
für den 
 

Olivaer Platz (Flurstück 77/5) sowie das  
auf dem Olivaer Platz gelegene Grundstück  
Olivaer Platz 20 (Flurstücke 265 und 14/216) 

im Bezirk Charlottenburg - Wilmersdorf, 
Ortsteile Charlottenburg und Wilmersdorf 
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Übersichtskarte 1:10 000 

Planunterlage: ALK - Berlin Stand: Mai 2014 

Verkleinerung nicht maßstäblich! 

4 - 42 
Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis 

Abzeichnung 
 
 

Diese Abzeichnung enthält die in den Deckblättern vom 
28. April 2016 und 

17. April 2018 
zum Bebauungsplan dargestellten Änderungen und 

Ergänzungen. 
 

Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt 
dieser Abzeichnung mit dem Inhalt der Urschrift 

des Bebauungsplanes 4-42, 
festgesetzt am  9. April 2019, übereinstimmt. 

 
Berlin, den 8. Oktober 2019 

 
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin 

Abt. Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt 
Stadtentwicklungsamt 

Fachbereich Vermessung 
 

Im Auftrag 
 
 
 

Vilser 
Obervermessungsrat 

 Textliche Festsetzungen 
 
1. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche und der Verkehrsflächen besonderer 

Zweckbestimmung ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 
 
2. Auf der Fläche ABCDA ist eine eingeschossige Schank- und Speisewirtschaft 

zulässig. 
 

3. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist nur die Verwendung von Erdgas oder 
Heizöl EL als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann 
zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Massenströme von Schwefeloxiden, 
Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten 
Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL sind. 

 
4. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen 

und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches bezeichneten Art enthalten, außer Kraft. 
 

 
Aufgestellt: Berlin, den 6. Juni 2014 

Bezirksamt Charlottenburg – Wilmersdorf von Berlin 
Abt. Stadtentwicklung und Ordnungsangelegenheiten 

 

            Stadtentwicklungsamt 
 
 

    Schulte  Latour  Karge 
 

      Bezirksstadtrat         Baudirektor     Obervermessungsrat 
 

Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom 16. Juni 2014 bis einschließlich 18. Juli 2014 sowie vom 13. Juni 2016  
bis einschließlich 14. Juli 2016 und vom 28. Mai 2018 bis einschließlich 29. Juni 2018 öffentlich ausgelegt. 

Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan am 21. März 2019 beschlossen. 
Berlin, den 09. April 2019 

Bezirksamt Charlottenburg – Wilmersdorf von Berlin 
Abt. Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt 

Stadtentwicklungsamt 
 

i.V. Vilser 
 

 
Baudirektor 

 
Der Bebauungsplan ist auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches in Verbindung mit § 6 Abs. 3 Satz 1 und § 11 Abs. 1 

des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden. 
Berlin, den 09. April 2019 

Bezirksamt Charlottenburg – Wilmersdorf von Berlin 
 
 

    Naumann     O. Schruoffeneger 
 

 Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat 
 

Die Verordnung ist am 18. April 2019 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S. 258 verkündet worden. 
 


